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Ergänzungs-Antrag zum Antrag der Volt-Fraktion zur Sitzung des Rates der Stadt Siegen am 

22.09.2021 

zu TOP 3.4 Antrag Volt-Fraktion - Geschwindigkeitskontrollen und Maßnahmen gegen 

nächtliche Lärmbelästigung durch Individualverkehr 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mues, 

sehr geehrte Damen und Herren im Rat der Stadt Siegen, 

zu TOP 3.4 der Sitzung des Rates der Stadt Siegen am 22.09.21 - Antrag der Volt-Fraktion zur 

Bekämpfung von nächtlicher Lärmbelästigung im Straßenverkehr - legen wir folgende Ergänzung 

zur Abstimmung vor: 

Ergänzender Beschlussvorschlag 

Neben den im o.g. Antrag aufgeführten Punkten bitten wir den Antrag um folgende Punkte zu 

ergänzen: 

4. Neben den in Punkt 1. genannten Geschwindigkeitskontrollen werden in Absprache mit der 

Kreispolizeibehörde geeignete Maßnahmen ergriffen, um 

a) Manipulationen an Fahrzeigen aufzudecken und zu ahnden, die zu erhöhter Lärmemission 

führen und 

b) vorsätzliche Ruhestörung durch das Erzeugen vermeidbarer Lärmemissionen zu den 
gesetzlichen Ruhezeiten zu ahnden. 

Begründung 
Neben nicht angepasster Geschwindigkeit führen vor allem Manipulationen an der Auspuffanlage 
zu erhöhter Lärmemission. Hierzu zählen auch  Active-Sound-Systeme, die ein lautes 
Motorengeräusch simulieren und per Knopfdruck zugeschaltet werden können. Diese fallen 
eindeutig unter vermeidbare Lärmbelästigung. Mehr dazu: 
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https://www.vau-max.de/magazin/tuning/so-funktioniert-das-nachruesten-von-elektrischen-
soundsystemen-motorsound-tuning-mit-maxhaust-soundmodulen.5202  oder 

https://youtu.be/NEe3UqcKeCo  

Unbedingt zu bekämpfen ist rücksichtsloses Verhalten, das als vorsätzliche Ruhestörung zu 

bewerten ist. Es reicht in diesem Zusammenhang nicht aus, unbemannte Blitzer im Stadtgebiet zu 

verteilen, denn Motorenlärm lässt sich auch innerhalb der in Siegen zulässigen 

Höchstgeschwindigkeiten erzeugen. 

Allerdings: Auch die geforderten Kontrollen können nicht alle Ruhestörung abstellen. Abhilfe 

können hier nur eine flächendeckende innerstädtische Verkehrsberuhigung und ein schärferer 

Bußgeldkatalog schaffen, der den Einzug des Führerscheins bei entsprechendem Verhalten 

wahrscheinlich macht. Solange die Gesetzgebung rücksichtloses Verhalten im Straßenverkehr 

lediglich als Kavaliersdelikt klassifiziert, wird eine Kommune das Problem nicht grundsätzlich 

lösen können. 

Mit freundlichen Grüßen, 

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

im Rat der Stadt Siegen 

Martin Heilmann 

Stadtverordneter 

((*) 

i.A. UrcIl Götting 

Fraktionsbüro 
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